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Ablaufplan „Gutachten“ (Auszug)
	Drei Monate vor dem Gutachten-termin 
	AP
	Die für das Gutachten nötigen schriftlichen Unterlagen sind fertig gestellt und werden an die beiden Gutachterinnen geschickt:

· die Stillrichtlinien bzw. die Pflegestandards zum Stillen einschließlich Anhängen oder dazugehörigen Informationsblättern zu den Richtlinien bzw. Standards

· die Unterlagen über Fortbildungen, aus denen hervorgeht, wann und wie lange unterrichtet wurde, wer den Unterricht durchgeführt und wer daran teilgenommen hat

· die Lehrpläne/Inhaltsangaben der Fortbildungen

· das schriftliche Material, das Schwangeren und jungen Müttern ausgehändigt wird

· Rechnungskopien, die belegen, dass das Krankenhaus in den letzten zwölf Monaten die benötigte künstliche Säuglingsnahrung nicht kostenlos oder nicht zu üblichen Großhandelspreisen bezogen hat

· ein Datenblatt mit Angaben über Bettenkapazität, Gesamtzahl der Entbindungen in den letzten zwölf Monaten und vor allem die Art der Säuglingsernährung in den letzten sechs Monaten (siehe Checkliste für Krankenhäuser)
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